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Protokoll einer ArtensctrutzprüfunE {ASP) - Gesarntprotokol! -

.4,) Antragsteller(AngabenzumPlanÄ/orhaben)
Allgemeine Angaben

PlanA/orhaben (Bezeichnung):Anderung Bebauungsplan Nr. 8 Teil A,,Hohles Seifen" in Winterberg

(Datum):

Kurze Beschreibung des PlansAlorhabens (Ortsangabe; Ausführungsart, relevante
WirKaktoren); ggf. Verweis auf andere Unterlagen.
B-Pfanänderung in der Ortslage von Winterberg (s. gesonderte Planwerke); Ausweisung
als Allgerneines Wohngebiet; Grnk Winterberg, Flur 25, Flst. 806, 807 und Teilbereich 486

lst es rnöglich,,dass bei FFhl.,Anhang lV-Arten oder europäischen Vogelarten die
VerloJe des $ 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw" Realisierung I j" E] nein
des Vorhabens ausgelöst werd:en?

Stufe||!:.VärtiäfendePrüfungder.Verb
(unter Voraussetzung der unter. B-) (Anlagen ,Ärt fi:r-Art-pötokoll') beschriebänen Maßnahmen und Grunde)

Nur wenn Frage in Stufe | ,ja'l;,
\Mrd der Ftan bzw. das Vorhaben gegen Verbste des $ 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?

I jr f] nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden:
Beqrtindung: Bei den folgenden Arten liegt lcein Verstoß gegen die Veöote des $ 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d,h. keine erhebliche Störung
der. lokaten Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten.sovrie keine unvermeidbaren Verletzungen
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtös T,Otungsrisiko): Es handelt sich um lrqgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweii
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine emst zu nehmende Hinweise auf einen
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des PlanslVsrhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden,

Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten.
-ifrelevant-

Stufe lll: Ausnahmeveffahren
Nur wenn Frage in,Stufe ll ,ja":
1. lst das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überyiegenden öffentlichen

I nteresses gerechtfertigt? n jr I nein

Können,Zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? [ jr I nein
\Mrd de-r Erhaltungszustand der Populationen sich beieuropäischen Vogel- r-.r ,-
arten nicht versc6lechtern bzw. bei FFH-Anhang lV-Arten gunstig bleiben? Ll Ja U nern

-t

I' Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses I
I und BegründunE warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. I
I Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern I
I wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert I
I wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. I
I Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und I
I 
Zumutbarkeit; ggf. Venrveis auf andere Unterlagen. I
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Antrag auf Ausnahme nach S 45 Abs. 7 BNatSchG
Nur wenn alle Fragen in $tüfe lll ,,jan':
I Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des übenuiegenden

öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand
der Populatisnen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang lV-
Arten girnstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten geffi.
$ 45 Abs. 7 BNat$chG beantragt- Zur Begründun$:siehe ggf, unter.B.J (Anlagen 

"Art*ftrr-Art-Protokoll").
Nurwenn Frage 3. in $tu:fe lll ,,nein":
{weil hel einer FFH*Anhang lV'Art,bereits eln ungünstiger Erh*ltunggzu*tand vorltegt}
fl Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungirnstige Erhaltungszustand der Populationen nicht

weiter versehlechtern und die Wederher*tellung *ines gün$tigen Erhaltungszustandes wird nieht
:behindert. Zur Begriindung siehe ggt ünter B.) {Anlagen ,,Art*für-Art-Protokall).

Antrag auf Befreiung nach g 67 Abs. 2 BNatSchG
Nururenn eine de,r Fragen in Stufe III ,,nein":
il t* Zusammenhang mit privaten Grlinden liegt eine unzumutbare Belastung vor" Deshalb wird eine

Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. $ 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.

Ku rze Beg rrl n d u n:g der unzurnu{baren Felastun g
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g.l Antragsteller {Anlage,,Artdür-Art-Protokcll"}
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-frlr-Art-Betrachtuno ceoriift werden. einzeln bearbeitenl)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:
Artname deutsch {ggf. Artname wissenschaftlich)

Schutz- und Gefährdungsstatus der Aft
I frn-Rnhang tV-A(

I europäische Vogelart

Rote Liste-$tatus

Deutschland

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt

Erhaltu ngszustand in Nordrhein-Westfalen
I atlantische Region fJ kontinentale Region

ffi$ ffiH günstig

fJ gelb ungünstig / unzureichend

WHffi ungünstig I schlecht

Erhaltungszustand der lokalen Population
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung {11.3 hlr.2)
oder vorä ussichtlichem Ausnahmeverfahren{l I l))

In gtrnst ig/hervorragend

I  e  günst ig lgut

I C ungünstig /mittel-schlecht

Arbeitsschritt ll.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art
(ohne die unter ll.2 beschriebenen Maßnahmen)

Kuve Beschreibung des VorkcmmeRs der Art (Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, ggf.
lokale Population) sowie dessen mögliche Betroffenheit durch den Plan/das
Vorhaben; Nennung der Datenquellen; ggf. Verweis auf Karten.

Arbeitsschritt ll.2; Einheziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanasements

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (2.8. Baubetrieb,
Bauzeitenbeschränkung, Frojektgestaltung, Qu erungshilfen, vorgezogene
Ausgleichsmaßnahrnen), ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen
für deren Realisierung; ggf" Verweis auf andere Unterlagen.

Arbeitsschritt Il.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände
(unter Vorausselzunq der unter ll.2 beschriebenen Maßnahmen)

Kurze Beschreibung der verbleibenden Auswirkungen des PlansA/orhabens nach
Reaf isierung der unter ll.2 beschriebenen Maßnahmen; Prognose der ökologischen
Funktion irn räumlichen Zusammenhang.

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? f] ja E nein
(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem
Tötungsrisiko oder lnfolge von Nr. 3)

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin- f ir I netn
terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand
der lokalen Population verschlechtern könnte?

3. Werden evtl, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen I i" f nein
beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen
Zusammenhang erhalten bleibt?

4, Werden evtt. wild febende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur Ü j" f nein
entnommen, sie oder ihre $tandorte beschädigt cder zerstört, ohne dass deren
ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhanq erhalten bleibt?



Arbeitsschritt lll: Beurteilung der Ausnahmevoraus$eEungen
mindestens eine der unter ll.3 Frauen nril tlrurde

1. lst dasVorhahen aus zwingenden Srirnden des ilbenÄrieg,enden
öffentlichen I nteresses gerechtfertigt?

I ia t nein

Kurze Darstellung der Fedeutung der Lebens:stätten bzw" der betroffenen
Populationen der Art (lokale fopulati*n und Population in der, biogeqgrafi$chen
Region) sCIwie der zwingenden Grunde des überwiegenden öffentlichen lnteresses,
die ftir den Plan/das Vorhaben sprechen.

2. Können zumutbare Altemativen ausgeschlossen werden? ü i t f] nein

Kurze Bewertung der geprüftsn Alter.nativen bzgl. Artenschutz u,nd Zurnutbarkeit.

3. \Mrd der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten fJj" fl nein
nicht verechlechtern bzw. bei FFH-Anhang lv-Arten günstig bleiben?

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatoristhen Maßnahmen, ggf.
Maßnahmen des Risiltomanagements ,Llnd zu dem Zeitrahmen für de:ren
Realisierung; ,ggf. Veruveis auf andere Unterlagen. Ggf, Darlegung, wärurn sich der
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die
Wieder:herstellung eines, güns'tigen Erhaltungszu$tändes nicht behindert wird (bei
FFH-Anhang lV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).

i:..
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S,) Landsehaltsbehörde
Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Landschaftshehörde

Landschaftsbehörde:

Prüfung durch (Name): am {Datum}:

Entscheidungsvorschlag: fl Zustimmung fJ Zustimmung mit Nebenbestimmungen is.u.) [ Antennung

1. Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Varkommen von FFH-Anhang
lV-Arten oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan bzw. das Vorhaben
betroffen sein könnten.

Nur wenn Frage 1. , ,ne in" :
2, Es fiegt kein Verstoß gegen die Verbote des g 44 Abs.1 BNai$chG vor.

Beqrtlnduqg {gqf. Ausfiihrliche Beqrundunq in cesondedef Anlaqe}:
Es sind:keine negativen Auswirkungen auf FFH-Anhang lV-Arten oder europäische Vogelarten zu
erwarten, aufgrund des vsrhandenen Artenspektrums und der relevanten WrKaktoren opER
weil die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogenerAusgleichsrnaßnal"lmen
sowie ggf. das Risikomanagement geeignet und wiftsam sind.
Ggf. sind die u,a. Nebenbestimmungen zu beachten.

Nurwenn Frage 2.  , ,ne in" :
3. Es ist eine Ausnahme nach $ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei

Ausnah mevoraussetzung€n sind a us natu rschutzfach licher $ icht erfü llt, *o
dass die Ausnahme erteilt bzw, in Aussicht gestellt* bzw" befürwsrtet"* wird.
Beg rirn d u n g (gqf. ausflihrliche Eeg rirndung,!A q-espnde üer Anl aqe):
Das Artenschiltzinteresse geht im Verhältnis zu den dargelegten zwingenden Gründen im Rang
nach ut*o es gibt keine zumutbare Alternative ur'{o Oer Eilrattungszuslind der Populationen wirö
sich bei europäisdren Vogelarten nicht verschlechtern bzw, beiFfH-*nnang ru-Ärten günstig
bleiben; ggf. notwendige Kompensatorischen Maßnahmen sowie ggf. das Risikomanagäment sind
geelgnet und wirksam.
Ggf. sind die u.a, Nebenbestimmungen zu beachten.
Sofem beieiner FFH-Anhang lV-Art bereits ein ung{.instiger Erhaltungszustand vorliegtwird sich
aufgrund der Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Pqpulationen nicht weiter
verschleehtern und die \Afiederherstellung eines günstigen Erhaltung*zuslandes wird nichl
behindert.

Nur wenn Frage 3, , ,nein":
{und safern im Zusamrnenhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Belastung vorliegt}
4. Es lvird eine Befreiung nach $ 67 Abs. 2 BNat$chG gewährt bzw befürwortet**.

BeqrLhdung {qgf. aqsnihrliche Beqründung in gesonderter Anlaue}:
Die vom Antragsteller dargeleglen privaten Grtrnde werden als unzumutbar eingeschätut.
Ggf, sind die u.a. Nebenbestimmungen zu beachten.

n ja n nein

neinx Ia T

Xj , fl nein

n ju Ü nein

Artensc h utzrechtlich re levante Neben besti mm unoe n :

Ggf. Nennung der Nebenbestimmungen, ggf. Verweis auf andere Unterlagen.

.: bei Stellungnahmen zu Bebauurgsplänen ) .i
": bei Stellungnahmen,zu Verfahren mit Konzentretionswirkung (2,8. Panfeststellungsverfahren, lmmissionsschutzrechtliche Genehmigungen)
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D,.) Genehmigungsbehrirde
A ngalen zur P langenehm i g u n g/Vo rhabenzu lassun g

GenehmlgunEsbehörde:

Genehmigung dureh (hlame): am (Daturn):

Entscheidung: I Genehmigung I Genehmigung rnit N*benbestimmu:ngen (s.u.) [ Untersagung

Beteiligun$ der zuständigen Landschaftsbehörde:: fJ3a lfrgeb,nis der Prufung si:ehe unter B.) EJ nein

Arte n sctr utzrechtl ich releva nte N ebenbesti m m u ng en der
€g{ N€nnung derlfebenäeslimnangen, ggf !ftrwers,auf ander*.unterlagen. Ggr{ Segrrindung, wantm vrrrn Enfscheidungswßdll1a$f
der zust:ändigen Landsciafis behörde abgewtchen wird,

Es ist eine Ausnahme nach g 45 Abs. 7 BNat$chG erforderlich. Alle drei
Ausnahmevaraussetzungen sind erfüllt, so dass die Ausnahme erteilt wird*.
(stellungnahme der zuständigen Landschaftsbehörde siehe unter B.)
Ee wurde eine Beffeiung nach $ 67 Abs. 2 ENat$chG beantragt. Die Voraus-
sehungen für eine Befreiung sind erfüllt, so dass die Befreiung gewährt wird*
{ stel lun:gn ahme d*r zuständigen Land:scha,ftsbehörde sie,he unter E " }

i l j "

i l ja

n netn

neinn

GgrI Begdlndcng, warun vorn Entsellerdungrqvomcälagdeirzu$tänefigen fandschafisäetrörde a$ger,rabften wrH

nur b6i Verfahren mit (2.8 Panfeststell ung sverfahren, Genehmigunglen)


